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Pohlheim (sch). Das in Pohlheims Nahversorgungszentrum »Neue Mitte 2« gelegene »Eiscafé Ve-
nezia« steht nach der altersbedingten Aufgabe der bisherigen Inhaberfamilie Otti Gaziano unter
neuer Führung. Inhaber ist nunmehr Morris Agirman (2.v. l., stehend), der in diesen Tagen mit sei-
ner Familie das Eiscafé übernommen und am vergangenen Samstag offiziell neu eröffnet hat. Aus
diesem Anlass kam auch Pohlheims Stadtoberhaupt, Bürgermeister Karl-Heinz Schäfer, in das Eis-
café, um mit den seitherigen und künftigen Inhabern mit einem Glas Sekt anzustoßen. Das Eiscafé
wird in alter Tradition fortgeführt. Neben zahlreichen Milch- und Fruchteisvariationen aus eigener
Herstellung werden auch freitags bis sonntags hausgemachte Kuchen angeboten. Geöffnet hat das
Eiscafé montags bis samstags von 10 bis 21 Uhr und an Sonntagen von 12 bis 21 Uhr. (Foto: sch)

»Eiscafé Venezia« in Pohlheim nun unter neuer Leitung

Marburg (pm). Als erste neurochirurgische Praxis in Hessen hat das »Wirbelsäulenzentrum Mar-
burg« (eine Gemeinschaftspraxis für Neurochirurgie) das begehrte »KTQ-Zertifikat« für den Nie-
dergelassenen Bereich erhalten. KTQ steht für »Kooperation für Transparenz und Qualität im Ge-
sundheitswesen«. Das Zertifizierungsverfahren nach KTQ wird von der Bundesärztekammer (BÄK),
dem Hartmannbund, der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), dem Deutschen Pflegerat
(DPR) und den Spitzenverbänden der gesetzlichen Krankenversicherungen getragen. Das KTQ-Zer-
tifikat wird dem »Wirbelsäulenzentrum Marburg« für drei Jahre verliehen und muss danach neu er-
worben werden. Im Dezember feiert die Marburger Einrichtung ihr zehnjähriges Bestehen. Die Ärz-
te und Mitarbeiter des Wirbelsäulenzentrums freuen sich umso mehr, im Jubiläumsjahr mit dem Gü-
tesiegel für geprüfte Qualität ausgezeichnet zu werden. Dr. Claudia Schuckart (3. v. l.) nahm im Na-
men ihrer Kollegen die Urkunde aus den Händen von Gesine Dannenmaier (l., Geschäftsführerin
KTQ Berlin) entgegen. (Foto: pv)

»Wirbelsäulenzentrum Marburg« erhält Qualitätssiegel

Ob der Gladbecker, der Anfang Juli in seinem
Schrebergarten von einer  Wespe gestochen wor-
den ist, tatsächlich an den Folgen des Stichs kurz
darauf starb, wird derzeit von der Staatsanwalt-
schaft Essen untersucht. Sicher ist, dass im Spät-
sommer die Wespendichte in Deutschland sehr
hoch ist. Und gefährlich sein kann, wie folgende
Fälle zeigen:

Die Witwe eines Hausmeisters kämpfte vor
dem Landessozialgericht Baden-Württemberg
um eine Hinterbliebenenrente von der Berufsge-
nossenschaft ihres Ehemannes, der während der
Dienstzeit starb. Zeugen sagten aus, dass er –
kurz bevor er in seinen Dienstwagen stieg – an-
merkte, von einer Wespe gestochen worden zu
sein und ihm übel sei. Er setzte sich in das Auto
und blieb regungslos sitzen. Die Reanimations-
versuche des herbeigerufenen Notarztes waren
erfolglos. Nun war für eine Rentenzahlung zu
klären, ob der Mann tatsächlich am Wespenstich
gestorben war. Der den Totenschein ausstellende
Mediziner fand nämlich keinen Einstich am Kör-
per des Toten oder ein typisches Kehlkopfödem.
Eine Obduktion wurde nicht durchgeführt. Weil
die Witwe eine spätere Exhumierung der Leiche
ablehnte, bliebe diese Frage offen und somit der
ursächliche Zusammenhang des Wespenstichs
mit dem Tod des Mannes unbewiesen, so das
LSG. Und ein natürliches Ableben während der
Arbeit sei kein »Arbeitsunfall«. (AZ: L 10 U
3430/05)

Ein solcher Arbeitsunfall wurde einem Arbeit-
nehmer hingegen anerkannt, der auf dem Weg
zur Arbeit von einer Wespe gestochen wurde, wo-
rauf es zu einer Schockreaktion mit Herz-Kreis-

lauf-Stillstand kam. Der Mann trug eine blei-
bende Hirnschädigung davon und konnte seinem
Job nicht mehr nachgehen. Die Berufsgenossen-
schaft wurde vom Sozialgericht Leipzig dazu
verpflichtet, eine Erwerbsminderungsrente zu
zahlen. (AZ: S 9 U 100/02)

Die Fälle machen deutlich: Im Grundsatz wird
ein Wespenstich, der einen Arbeitnehmer wäh-
rend des Dienstes trifft, als Arbeitsunfall aner-
kannt. Was ist jedoch mit dem Mann aus Glad-
beck? Würde der Stich eventuell auch von einer
privaten Unfallversicherung als »plötzlich von
außen auf den Körper wirkendes Ereignis« (so
die offizielle Definition) anerkannt? Vorausge-
setzt, der Mann hatte eine Police abgeschlossen?
Wohl nicht. Denn in der klassischen Variante der
privaten Unfallversicherung ist ein Insekten-
stich nicht eingeschlossen. »Allerdings besteht
die Möglichkeit«, so Katrin Rüter de Escobar
vom Gesamtverband der Deutschen Versiche-
rungswirtschaft, »das Risiko eines Insekten-
stichs extra abzusichern – wenn auch nicht bei
allen Gesellschaften. Das ist insbesondere bei
der Kinderunfallversicherung mit Blick auf Ze-
ckenstiche interessant.« 

Zwar nicht im Schrebergarten, aber ebenfalls
während der Freizeit wurde der Kunde eines
Baumarktes gestochen. Auf dem Parkplatz des
Marktes traf er auf mehrere Bienen. Es stellte
sich heraus, dass die Bienen ihre Angriffe von ei-
nem benachbarten Grundstück eines Imkers aus
geflogen hatten. Der Attackierte verlangte
Schmerzensgeld vom Betreiber des Baumarktes,
weil der keine ausreichenden Schutzvorrichtun-
gen getroffen hätte. Es sei ihm zuzumuten gewe-

sen, »Warnschilder aufzustellen, Teile des Park-
platzes zu sperren oder Mitarbeiter in Sicher-
heitsanzügen als Warenträger einzustellen«. Die-
se Forderungen hielt das Landgericht Aachen je-
doch für überzogen. »Im Frühjahr und im Som-
mer zählen Bienen zum allgemeinen Lebensrisi-
ko«, so das Gericht. (AZ: 5 S 24/05)

Vor dem Oberlandesgericht (OLG) Köln ging es
zwar nicht um einen Wespenstich direkt, jedoch
um die Angst, die die Insekten verbreiten. Ein
(fast) achtjähriger Junge schlug aus »Schreck
und Panik« mit der Hand nach einer Wespe. Er
vergaß dabei,dass er ein Messer in der Hand hielt
und traf mit dem Hieb einen Spielkameraden am
Auge. Die Eltern des Verletzten forderten Scha-
denersatz und Schmerzensgeld – vergebens.
»Beim Auftauchen der Wespe sei der Junge in ei-
ne Stresssituation geraten, die es ihm schwer fie-
len ließ, die Dinge unter die Kontrolle des Ver-
standes zu bringen«, so das OLG. Somit habe er
nicht fahrlässig oder gar schuldhaft gehandelt.
Auch die Tatsache, dass die Eltern des panischen
Kindes eine Privathaftpflichtversicherung hat-
ten, begründe keinen Schadenersatzanspruch
des verletzten Kindes. (AZ: 11 U 233/95)

Und dann war da noch das Standesamt, das ei-
nem Elternpaar den Wunsch ablehnte, die Toch-
ter »Biene« nennen zu dürfen. Das Amt wurde
aber eines Besseren belehrt. Im deutschen
Sprachgebrauch gelte »Biene« nämlich als weib-
licher Vorname. Dass das Kind möglicherweise
mit dem Namen »Biene Maja« gehänselt werden
könnte, habe die Standesbeamten nicht zu inte-
ressieren, so das Amtsgericht Nürnberg. (AZ: III
283/99) M. Heitmann / W. Büser

Bienen-Fälle im Gerichtssaal – Insekten-Panik: Junge verletzt Spielgefährten mit Messer – Streit um Vornamen »Biene«

Wespenstich kann auch ein Arbeitsunfall sein

Gießen (pm). Schnipp, schnapp, Haare ab, hieß
es in der vergangenen Woche in der Kindertages-
stätte St. Elisabeth in Gießen. Die Cafeteria der
Einrichtung in der Ringallee war zu einem Fri-
siersalon umfunktioniert worden. Eltern konn-
ten gegen eine Spende für die Einrichtung ihren
Kindern die Haare schneiden lassen.Die Idee da-
zu hatte Friseurin Tanja Widmann, die zugleich
als Elternbeirätin aktiv ist. Die kleinen Kunden
machten von dem Angebot regen Gebrauch, so
dass Tanja Widmann den ganzen Tag voll be-
schäftigt war, die Kleinen neu zu »stylen«. Nach
dem gelungenen Haarschnitt durften sich die
Kinder sogar ein kleines Geschenk aussuchen.
Widmanns Chef, Friseurmeister Ralf Süßel, in
dessen Salon in Lich sie arbeitet,unterstützte die
Aktion und spendete die Belohnungen für die
Kinder.Eltern,Kinder und die Erzieherin fanden
das Angebot so toll,dass es im November wieder-
holt werden soll. (Foto: pv)

Kita St. Elisabeth in
Friseursalon verwandelt

Abfindung nach Unfall
hebt alle Ansprüche auf

Coburg (AP). Bei Verkehrsunfällen mit schwe-
ren Körperverletzungen als Folge sollte man sich
gründlich überlegen, ob man eine Abfindung mit
der gegnerischen Haftpflichtversicherung ver-
einbart. Denn nach Erhalt der Abfindungssum-
me besteht kein weiterer Anspruch, wie die Ver-
kehrsrechtsanwälte des Deutschen Anwaltver-
eins warnen.

Sie beziehen sich in diesem Zusammenhang
auf einen Fall, der vor dem Landgericht Coburg
verhandelt wurde. Geklagt hatte ein Mann, der
1977 bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt
worden war. Mitte 2004 wurde er bei einem zwei-
ten Unfall erneut verletzt und Anfang 2005 we-
gen Dienstunfähigkeit in den Ruhestand ver-
setzt. Im August 2005 erhielt er für den ersten
Unfall eine Abfindung von 44000 Euro. Als sich
herausstellte, dass die Dienstunfähigkeit nicht,
wie er meinte,auf den zweiten, sondern auf Spät-
schäden aus dem ersten Unfall zurückzuführen
sind, klagte er auf Zahlung weiterer rund 37 000
Euro wegen des ersten Unfalls. Hierzu befand
das Landgericht, dass die Abfindungsvereinba-
rung jegliche weitere Ansprüche ausschließt, da
sich der Kläger »für endgültig abgefunden« er-
klärt hatte (Az.: 13 O 767/07).

»Finanztest«-Studie

Nur wenige gute Noten für
Rechtsschutzversicherungen 

Berlin (dpa/tmn). Viele Rechtsschutzpolicen
bieten den Versicherten nach Einschätzung der
Stiftung Warentest nur mittelmäßige Bedingun-
gen. In einer Untersuchung der Stiftung in Ber-
lin erhielt kein einziger Anbieter die Note »sehr
gut«. Mit »gut« wurden 7 von 46 Angeboten be-
wertet, dreimal hieß das Fazit »ausreichend«, so
die Organisation in ihrer Zeitschrift »Finanz-
test« (Ausgabe 8/2009). Der Rest erhielt ein »be-
friedigend«. Im Vergleich zum vorangegangen
Test im Jahr 2006 waren die Versicherungen um
rund ein Viertel teurer geworden – der Umfang
der Leistungen habe sich aber kaum verändert,
teilen die Warentester mit. Einen Rundumschutz
gebe es bei Rechtsschutzpolicen ohnehin nicht:
Bei Streit um Geldanlagen oder Scheidungs- und
Unterhaltsprozessen übernehme fast niemand
die Kosten. Für Fälle rund um Verkehrs- oder
Mietrecht würden oft Einschränkungen gelten.

Für arbeitsrechtliche Streitigkeiten sei der
Schutz dagegen häufig ohne Lücken. Gibt es
Streit mit dem Arbeitgeber, sei der Rechtsschutz
sinnvoll. Rund um den Job hätten Privatleute die
meisten rechtlichen Probleme. Und ohne Schutz
könnten Angestellte mit wenig Geld leicht vom
Arbeitgeber unter Druck gesetzt werden, so »Fi-
nanztest«. Denn vor dem Arbeitsgericht gelte die
Regel, dass jede Partei ihre Kosten in der ersten
Instanz selbst zahlt - egal wie der Streit ausgeht.
In anderen Rechtsgebieten muss der Verlierer al-
les zahlen.

Einzelpolicen prüfen

Bevor Verbraucher ein Rechtsschutzpaket für
mehrere Rechtsgebiete abschließen, sollten sie
prüfen, ob eine Einzelpolice nicht ebenso ihren
Bedarf deckt. Für Vielfahrer komme ein Ver-
kehrsrechtsschutz infrage, Angestellte wählen
unter Umständen den Arbeitsrechtsschutz. Von
Mietrechts-Einzelpolicen raten die Experten ab:
Einzeln sei der Schutz teuer, er werde erst im Pa-
ket mit anderen Leistungen wirklich erschwing-
lich. Sparen lasse sich auch durch einen Selbst-
behalt: Für eine Selbstbeteiligung von 150 Euro
im Schadensfall ließen sich zum Beispiel oft fast
100 Euro im Jahr sparen.

ADHS-Patient muss
Medikament selbst zahlen

Lübeck (pm). Krankenkassen müssen
grundsätzlich nicht für Medikamente zah-
len, wenn sie außerhalb deren Zulassung
verordnet werden – selbst dann nicht, wenn
die Behandlung den ärztlichen Leitlinien
entspricht. Das hat das Bundessozialgericht
(BSG) entschieden (Aktenzeichen: B 1 KR
5/09 R). Im konkreten Fall hatte ein Erwach-
sener geklagt, der an der Aufmerksamkeits-
Defizit-Störung (ADHS) leidet. Der Mann
wurde erstmals im Alter von 19 Jahren mit
einem methylphenidathaltigen Medikament
behandelt. Dieser Wirkstoff ist in Deutsch-
land allerdings nur für Kinder zugelassen.
Die ärztlichen Leitlinien zur Behandlung
von Erwachsenen mit ADHS sehen den
Wirkstoff jedoch als »Mittel der ersten
Wahl«. Für den Anspruch an die Kranken-
versicherung sei dies jedoch ohne Belang, so
die Richter. Grundsätzlich dürften Kran-
kenkassen Arzneimittel nicht außerhalb ih-
rer Zulassung gewähren. Für Ausnahmen,
den sogenannten »Off-Label-Use«, gebe es
strenge Kriterien, unter anderem die Aus-
sicht auf einen Behandlungserfolg. Dies  sei
hier jedoch nicht gegeben, so die BSG-Rich-
ter. Für Auseinandersetzungen mit Kran-
kenkassen oder bei Fragen zur Arzthaftung
bietet das »Medizin-Rechts-BeratungsNetz«
kostenlose juristische Orientierungsgesprä-
che an. Beratungsscheine können unter der
gebührenfreien Rufnummer 0800/0732483
angefordert werden.

Berlin (AFP). Wer seine Lebensversicherung
verkauft, sollte das nach Branchenangaben nicht
auf Raten tun. Die angebotene Summe sollte vom
Aufkäufer komplett und sofort ausgezahlt wer-
den, sagte Ingo Wichelhaus vom Bundesverband
Vermögensanlagen im Zweitmarkt Lebensversi-
cherungen (BVZL) der Zeitschrift »Guter Rat«.
»Wenn der Kaufpreis für eine Police in Raten,
über mehrere Jahre verteilt, ausgezahlt wird, be-
deutet das für den Verkäufer ein hohes finanziel-
les Risiko.« Der Verkäufer gehe mit dem Aufkäu-

fer eine langfristige Geschäftsbeziehung ein, für
die es keine Sicherheiten gebe. Ein großer Teil
der Lebensversicherungen wird nicht bis zum
Ende bedient.Wer die Zahlungen einstellen will,
kann den Vertrag beitragsfrei stellen, die Police
kündigen oder sie auf dem Zweitmarkt verkau-
fen.Verbraucherschützer raten, den Verkauf auf
dem Zweitmarkt genau zu prüfen, um zu vermei-
den, dass bei einem Verkauf weniger Geld he-
rauskommt als bei der Kündigung oder Beitrags-
freistellung.

Nicht ratsam: Ratenverkauf auf »Zweitmarkt«

Verpönt: Schlechter Atem
und Körpergeruch im Flieger
Berlin (pm). Internet-Nutzer der Flugsuchma-

schine »Skyscanner« haben abgestimmt, was die
nervigsten und unangenehmsten Eigenschaften
von Reisenachbarn sind. Bei der jüngsten Um-
frage antworteten mehr als 1000 Nutzer auf die
Frage: »Welchen Sitznachbarn im Flugzeug has-
sen sie am meisten?« 19 Prozent der Stimmen
kürten die »Nachbarn mit Mund- und Körperge-
ruch« zu den unbeliebtesten Reisepartnern. 15
Prozent nervt »ein schreiendes Baby«, 13 Prozent
stimmten für »hyperaktive Kinder«. »Sehr dicke
Menschen« erhielten 12 Prozent der abgegebe-
nen Stimmen, während »Nieser und Schnäuzer«
ebenso wie »Junggesell/innenabschiede« 10 Pro-
zent erhielten. »Armlehnenbesetzer« bekamen 8
Prozent der Stimmen.

»Wenn Sie in der Gunst ihrer Reisenachbarn
vorne bleiben wollen, duschen Sie vor dem Flug
und stecken Sie ein paar Kaugummis für fri-
schen Atem ein«,kommentierte ein »Skyscanner-
Sprecher diese Umfrageergebnisse.

Gericht: Abwrackprämie 
gilt als Einkommen 

Erhält ein Arbeitslosengeld II-Empfänger
die von der Bundesregierung ausgegebene
sogenannte Abwrackprämie, so hat er sich
diese Zahlung (in Höhe von 2500 Euro) als
Einkommen anrechnen zu lassen. Die Ab-
wrackprämie sei keine zweckbestimmte
Einnahme, sondern vielmehr als »zur Erfül-
lung grundlegender Bedarfe« einzusortie-
ren, so das Landessozialgericht Nordrhein-
Westfalen. Auch sei die Prämie nicht mit der
(nicht anrechenbaren) Eigenheimzulage zu
vergleichen. Denn anders als die – im Regel-
fall auf Lebenszeit ausgerichtete – Absiche-
rung durch ein Eigenheim diene die An-
schaffung eines Pkws nicht einem »beson-
ders geschützten Grundbedürfnis« wie etwa
das Wohnen. (Az.: L 20 B 59/09 AS ER u. a.) 

Das Sozialgericht Sachsen-Anhalt hat üb-
rigens entgegengesetzt entschieden (Az.: S
16 AS 907/09 ER). W.B.


